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AAKKTTUUEELLLLEESS

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
bekanntlich stehen die Wahlen zur

IV. Vertreterversammlung der Ingeni-
eurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen
an. Bis Anfang Dezember werden die
Wahlunterlagen an alle wahlberechtig-
ten Mitglieder versandt. Weitere Hin-
weise zum Wahlprocedere finden Sie in
dieser Ausgabe des Kammer-Spiegels.

Die Vertreterversammlung ist das
oberste Organ der Ingenieurkammer-
Bau Nordrhein-Westfalen. Sie ent-

scheidet insbesondere über die Sat-
zungen, die Mitgliedsbeiträge, den
Wirtschaftsplan der Kammer sowie
über die Wahl des Kammervorstan-
des, der Ausschüsse und der sonsti-
gen Gremien.

Wir rufen Sie deshalb auf: Bitte be-
teiligen Sie sich an der Wahl und nut-
zen Sie Ihre Chance, die Richtung der
Kammerarbeit für die nächsten fünf
Jahre mitzubestimmen.

Mit kollegialen Grüßen

WAHL ZUR IV. VERTRETERVERSAMMLUNG

Beteiligen Sie sich
an der Kammerwahl!

Hinweis zur
Wahlwerbung

Auf den Seiten 8 bis 14 dieser
Ausgabe des Kammer-Spiegels
finden Sie Werbetexte der Wahlli-
sten, auf denen sich Kandidatin-
nen und Kandidaten für die Wahl
zur IV. Vertreterversammlung zu-
sammengefunden haben. Die
Texte liegen ausschließlich in der
Verantwortung der einzelnen
Wahllisten. Sie geben nicht die
Meinung der Kammer wieder. 

#5

Elf neue Sachverständige wurden von
der Kammer staatlich anerkannt bzw.
öffentlich bestellt und vereidigt.

Seite 5

Alle Mitglieder sind aufgerufen, sich
im März 2009 für eine Mitarbeit in
den Fachausschüssen der Kammer zur
Wahl zu stellen.                          Seite 6

IINNTTEERRNN

RREECCHHTT

Die diesjährige Bauphysik-Tagung fin-
det am 28. November im Congress
Center Düsseldorf statt. Seite 7
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Legislaturperiode: 5 Jahre, 101 Mitglieder

Vorstand
Präsident/in, 2 Vizepräsidenten/innen, 10 Beisitzer/innen

Eintragungsausschuss Sonstige GremienAusschüsse

Dipl.-Ing. P. Dübbert
Präsident Dipl.-Ing. W. Schlüter

Vizepräsident
Dr.-Ing. H. Bökamp

Vizepräsident

w ä h l t

Organisationsprinzip der obersten Kammergremien
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IMPRESSUM

Das Wahlprocedere schreitet vor-
an. Die offizielle Wahlbenachrichti-
gung für die Wahl zur IV. Vertreterver-
sammlung wurde in der Juli/August-
Ausgabe des Kammer-Spiegels abge-
druckt. Zusätzlich wurde allen Wahl-
berechtigten die Wahlbenachrichti-
gung persönlich zugesandt. Am 15.
September 2008 wurde das Wähler-
verzeichnis geschlossen.

In der Wahlgruppe 1 (Beratende
Ingenieure/innen, Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieure/innen) sind
2.781 wahlberechtigt. In der Wahl-
gruppe 2 (sonstige Beratende Ingeni-
eure/innen) sind 33 stimmberechtigt.
In der Wahlgruppe 3 (angestellte, be-
amtete, selbstständige Ingenieure/in-
nen) sind 7.425 Ingenieurinnen und
Ingenieure wahlberechtigt.

Somit können bei den Wahlen zur
IV. Vertreterversammlung der Ingeni-
eurkammer-Bau NRW insgesamt
10.239 Wahlberechtigte ihr Votum ab-
geben.

Bei der letzten Wahl vor fünf Jah-
ren waren 9.581 Ingenieurinnen und
Ingenieure Mitglieder in der Kammer

WAHL ZUR IV. VERTRETERVERSAMMLUNG

Das Wahlprocedere schreitet voran
und damit wahlberechtigt.

Am 27. Oktober 2008 war der Ein-
sendeschluss für die Wahlvorschläge mit
denjenigen Kandidaten, die für eine
Wahl in die Vertreterversammlung kan-
didieren. Diejenigen, die von der Mög-
lichkeit der Eigenwerbung im Kammer-
Spiegel Gebrauch machen, sind mit
ihren Darstellungen in dieser Ausgabe
des Kammer-Spiegels abgedruckt.

Bis Anfang Dezember werden Sie
Ihre Wahlunterlagen per Post erhal-
ten. Letzter Termin für den Eingang
Ihrer Stimmabgabe ist Montag, der
15. Dezember 2008, 18 Uhr, Ge-
schäftsstelle der Ingenieurkammer-
Bau NRW, Carlsplatz 21, 40213 Düs-
seldorf. Bitte beachten Sie, dass der
Poststempel für eine zeitgerechte
Stimmabgabe nicht ausreicht. Der
Brief muss zum Stichtag, 18 Uhr, in
der Geschäftsstelle vorliegen.

Nach Ablauf der Frist wird der
Wahlausschuss die Stimmen aus-
zählen und das Ergebnis feststellen.
Die Kandidaten, die den Sprung in
die Vertreterversammlung geschafft
haben, werden per Post informiert.

Der Vorstand der Ingenieurkam-
mer-Bau NRW wird zur konstituieren-
den Sitzung der neuen Vertreterver-
sammlung einladen, und zwar binnen
sechs Wochen nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses (vgl. § 5 Abs. 1 Satz
2 Hauptsatzung). Auf dieser Sitzung
werden aus der Mitte der Vertreter-
versammlung der/die Präsident/in,
die beiden Vizepräsidenten/innen und
die 10 Beisitzer/innen des Vorstandes
gewählt.

Für die Wahl zur IV. Vertreterver-
sammlung der Ingenieurkammer-Bau
NRW stellt die Geschäftsstelle den
Gruppierungen, die Wahllisten einrei-
chen, eine CD unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Belange mit
den Adressen der Kammermitglieder
zur Verfügung, aus organisatorischen
Gründen möglichst zu Händen der
Vertrauenspersonen. Die Anschriften
jener Kolleginnen und Kollegen, die
ausdrücklich eine Veröffentlichung ih-
rer Daten im Mitgliederverzeichnis wi-
dersprochen haben, werden nicht auf
der CD gespeichert sein. Dies hat
selbstverständlich keinen Einfluss auf

das Recht dieser Kolleginnen und Kol-
legen, zu wählen oder gewählt zu
werden.

Die Mitgliederdaten sind im Datei-
format Excel abgespeichert. Wir bit-
ten, die CD vor Gebrauch mit einem
aktuellen Virenschutzprogramm zu
prüfen. Bei schadhaften CDs wenden
Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.

Interessenten können die CD mit
dem jeweils aktuellen Datenbestand
schriftlich bei der Geschäftsstelle der
Ingenieurkammer-Bau NRW, Carls-
platz 21, 40213 Düsseldorf, Fax 0211-
130 67-160, anfordern. 

WAHL ZUR IV. VERTRETERVERSAMMLUNG

Mitgliederadressen auf CD

Gesetze online
Die Kammer berichtet regelmäßig

über aktuelle Gesetze, Verordnungen
und Ministerialerlasse, die für die Mit-
glieder von Interesse sind. Das Innen-
ministerium hat zudem ein öffentlich
zugängliches, kostenfreies Internet-
portal geschaffen, in dem aktuelle
Gesetzesänderungen eingestellt sind.
Außerdem ist das Portal mit einer Da-
tenbank der Landesregierung verlinkt,
in der nach verschiedenen Kriterien
Gesetz- und Verordnungsblätter so-
wie Ministerialblätter recherchierbar
sind. Die Internetseite ist erreichbar
unter http://sgv.im.nrw.de
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Die Ingenieurkammer-Bau NRW
trauert um Otto Lennertz, einen ihrer
bedeutendsten Gründungsväter, der
am 1. Oktober 2008 vor Vollendung
seines 87. Lebensjahres verstorben
ist. 

Otto Lennertz war seit Gründung
der Ingenieurkammer-Bau NRW im
Jahre 1994 Mitglied der Vertreterver-
sammlung und gehörte von 1994 bis
1999 dem Kammervorstand an. 

Von Beginn an war Otto Lennertz
(Aachen) mit dabei, als es darum
ging, die Grundlagen für eine eigene
Kammer der Ingenieurinnen und Inge-
nieure in Nordrhein-Westfalen zu le-
gen. Im Kontakt-Kreis Bau hatte er ei-
ne tragende Rolle und setzte sich un-
ermüdlich für die Errichtung einer ge-
setzlich legitimierten berufsständi-
schen Vertretung ein. Dieses Ziel wur-
de mit Inkrafttreten des Baukammer-
gesetzes NRW vom 15. Dezember
1992 erreicht. 

Mit seinem ehrenamtlichen Enga-
gement im Parlament der Ingenieure,
in zahlreichen Fachausschüssen der
Kammer und nicht zuletzt als Vor-

standsmitglied hat sich Otto Lennertz
herausragende Verdienste um den In-
genieurberuf erworben. Dies hat der
Bundespräsident mit der Verleihung
des Großen Verdienstkreuzes des Ver-

ZUM TOD VON OTTO LENNERTZ

Er war Ingenieur mit Herz und Seele

Dipl.-Ing. Otto Lennertz starb am 1. Okto-

ber im Alter von 86 Jahren.

dienstordens der Bundesrepublik
Deutschland in eindrucksvoller Weise
gewürdigt.

Neben seiner Tätigkeit für die In-
genieurkammer-Bau NRW hat sich Ot-
to Lennertz ehrenamtlich unter ande-
rem in der Bundesingenieurkammer
und im Verband Beratender Ingenieu-
re engagiert. Darüber hinaus hatte er
für lange Zeit den Vorsitz in der Verei-
nigung der Prüfingenieure für Bausta-
tik in Nordrhein-Westfalen inne und
war im Vorstand des Verbandes Freier
Berufe in Nordrhein-Westfalen tätig.

Otto Lennertz war Ingenieur mit
Herz und Seele. Diejenigen, die mit
ihm zusammenarbeiten durften, ha-
ben sein profundes Fachwissen, seine
absolute Integrität und Gradlinigkeit
sowie seinen unermüdlichen berufspo-
litischen Einsatz kennen und schätzen
gelernt.

Der Vorstand der Ingenieurkam-
mer-Bau wird Otto Lennertz stets ein
ehrendes Andenken bewahren. 

Dipl.-Ing. Peter Dübbert
Präsident

Der Landtag NRW hat die Inge-
nieurkammer-Bau NRW an dem Ge-
setzgebungsverfahren zur Novellie-
rung der BauO NRW beteiligt. Ob-
wohl sich die Novelle lediglich auf
drei Paragrafen bezieht, steckt in
diesen aus Sicht der Ingenieurinnen
und Ingenieure besondere Brisanz.
In einem zentralen Punkt (§ 70
BauO NRW) soll der Katalog der
Vorhaben zur Errichtung oder Än-
derung von Gebäuden, für die dann
keine Bauvorlageberechtigung mehr
nachgewiesen werden muss, erwei-
tert werden.

Die Kammer hat dem Landtag
dazu mitgeteilt, dass der Gesetz-

entwurf eine mögliche Lösung aufzei-
ge, ohne dass die Belange der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung aus
dem Auge verloren werden. Vor die-
sem Hintergrund sei der Vorschlag
noch akzeptabel.

In einem anderen Punkt, der die
Errichtung von großen Gewächshäu-
sern betrifft, war die Stellungnahme
der Kammer jedoch weitaus kritischer.
Zum einen empfiehlt die IK-Bau NRW,
dass Gewächshäuser mit einer
Firsthöhe von bis zu 5 Meter und ei-
ner Grundfläche von bis zu 1600 m²
nicht der Genehmigungsfreiheit (§ 65
BauO NRW) unterliegen dürfen. Die
Kammer lehnt diesen Teil des Ände-

Drei Paragrafen mit Brisanz rungsantrags wegen massiver Si-
cherheitsbedenken ab, weil für
Glashallen des fraglichen Zuschnitts
überhaupt kein Standsicherheits-
nachweis vorgelegt werden muss.

Zum anderen empfiehlt die IK-
Bau NRW, dass der Katalog von Bau-
vorhaben, für die kein Standsicher-
heitsnachweis vorgelegt werden
muss (§ 68 Abs. 4 Nr. 1 BauO NRW),
nicht erweitert wird. Die Kammer
hält es auch hier für nicht vertretbar,
dass kein Standsicherheitsnachweis
für ein Gewächshaus mit bis zu 1600
m² Grundfläche, das zudem auch als
Verkaufsstätte genutzt wird, mehr
vorzulegen ist. (Stellungnahme un-
ter www.ikbaunrw.de, Rubrik „Infos
für Mitglieder“)
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Otto Lennertz ist tot. Am 1. Ok-
tober auf dem Weg zum Bun-
deskongress seines Berufsverban-
des wurde er aus dem Leben geris-
sen. Für einen Menschen im 87. Le-
bensjahr ist der Begriff „aus dem
Leben gerissen“ ungewöhnlich,
aber für den Beratenden Ingenieur
Otto Lennertz absolut zutreffend.

Neben seiner andauernden vol-
len Berufstätigkeit war Otto Len-
nertz in vielen Ehrenämtern im Sin-
ne unseres Berufsstandes tätig und
aktiv. Die Unterzeichner kennen Ot-
to Lennertz intensiver seit mehr als
10 Jahren, da er sie auf dem Weg in
die Kammerarbeit begleitete und
ihnen bis in jüngster Zeit mit Rat
und Tat zur Seite stand. Otto Len-
nertz kann völlig zutreffend als einer
der Gründungsväter der Ingenieur-

kammer verstanden werden, der ge-
meinsam mit vielen anderen Ingenieu-
ren, jedoch wohl an prominenter Stel-
le, die Ingenieurkammer mit aus der
Taufe hob.

Unser erstes Zusammentreffen mit
Otto Lennertz fand anlässlich der Se-
minarveranstaltungen zur Anerken-
nung der ersten Sachverständigen für
die Prüfung des Brandschutzes statt,
die er an maßgebender Stelle für die
Ingenieurkammer mitorganisierte.
Hier fiel uns erstmals und dann immer
vertrauter die für Otto Lennertz typi-
sche Form des Referierens auf: in frei-
er Rede und ohne Manuskript, stets
aufrecht und kerzengerade und im-
mer mit geschliffenen Argumenten.
Unser weiterer gemeinsamer Weg
führte durch verschiedene Ausschüsse
und Arbeitskreise im Rahmen der

Otto Lennertz zum Gedenken Kammerarbeit, die durch die Aus-
führungen Lennertz‘ stets eine Be-
reicherung erfuhren. Bis in seine
letzten Lebensjahre und seine letz-
ten Lebenstage hat Otto Lennertz
mit klarem Verstand und großem
Willen für die Sache der Ingenieure
und speziell der Beratenden Ingeni-
eure gekämpft. In der ganzen Bun-
desrepublik, über Kammer- und
Verbandsgrenzen hinweg, konnte
Otto Lennertz auf eine große Zahl
von Freunden zählen.

Seine Stimme und sein Rat wer-
den uns in Zukunft sehr fehlen. Wir
hoffen, in seinem Sinne zu handeln
und mit dem gesamten Kammervor-
stand die Ingenieurkammer Bau NRW
in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Heinrich Bökamp
Michael Fastabend
Udo Kirchner

Innerstädtische Verkehrsabläufe
planen, die Logistik der Ampelschal-
tung berechnen: Aufgaben, mit de-
nen sich die neuen Studierenden der

Hochschule Bochum bei ihrer Erstse-
mestereinführung beschäftigt haben.
Auf Basis der von der Ingenieurkam-
mer-Bau NRW entwickelten Arbeits-

ZUSAMMENARBEIT MIT DER HOCHSCHULE BOCHUM

Erstsemester gleich in die Praxis versetzt
materialien führten Prof. Dr.-Ing. Ste-
phan Herkt und Prof. Dr.-Ing. Bert
Lehrkamp die angehenden Ingenieure
in das Fachgebiet „Verkehrswesen“
ein. Die über 140 Studierenden waren
zwei Tage lang konzentriert bei der
Sache, schließlich gab es auch Preise
zu gewinnen. Die Jury mit den beiden
Hochschullehrern, Kammermitglied
Dipl.-Ing. Georg Wiemann und dem
Leiter Straßenplanung und Verkehr
der Stadt Essen, Dipl.-Ing. Mike Pan-
nek, suchte aus den 20 Arbeitsgrup-
pen die fünf besten aus, die im An-
schluss im Hörsaal ihren ersten Vortag
halten mussten. 

Die Ingenieurkammer-Bau NRW
hat bereits zum zweiten Mal die Erst-
semestereinführung an der Hochschu-
le Bochum inhaltlich und organisato-
risch unterstützt. Die gute Zusammen-
arbeit soll auch in Zukunft fortgesetzt
werden.Praktische Übung für Erstsemester-Studierende im Fachgebiet „Verkehrswesen“
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Als neue Sachverständige staatlich anerkannt (von links): Dr.-Ing. Dietmar Streck, Dr.-Ing. Stefan Bild, Prof. Dr.-Ing. Volker Schiermeyer,

Dipl.-Ing. Claus Köster,  Dr.-Ing. Jürgen Uhlendahl, Prof. Dr.-Ing. Michael Fastabend,  Präsident Peter Dübbert, Dipl.-Ing. Balthasar Gehlen,

Dr.-Ing. Jürgen Bild, Dipl.-Ing. Wilfried Hackenbroch

Im September und Oktober hatte
die Kammer Gelegenheit, weitere
Mitglieder mit besonderen Qualifika-
tionen zu ehren. Präsident Peter Düb-
bert übergab im Rahmen einer klei-
nen Feierstunde die Anerkennungsur-
kunden an insgesamt zehn Kammer-
mitglieder, die als staatlich anerkann-
ten Sachverständige anerkannt wur-
den. Er betonte, dass alle Beteiligten
in anspruchsvollen Prüfungen sowohl
in einem schriftlichen als auch einem
mündlichen Teil nachgewiesen hätten,
dass sie die verliehenen Auszeichnun-
gen zu Recht verdient hätten. 

Dr.-Ing. Ralf Hartmann-Linden, Be-
ratender Ingenieur aus Düsseldorf,
wurde als staatlich anerkannter Sach-
verständiger für die Prüfung des
Brandschutzes anerkannt. 

Für die Fachrichtung „Massivbau“
wurden Dipl.-Ing. Claus Köster, Bera-
tender Ingenieur aus Arnsberg, für die
Fachrichtung „Metallbau“ Dr.-Ing.
Jürgen Uhlendahl, Beratender Ingeni-
eur aus Dortmund, und für die Fach-
richtung Holzbau Prof. Dr.-Ing. Volker
Schiermeyer, Beratender Ingenieur
aus Bad Oeynhausen, anerkannt. Ne-
ben diesen Sachverständigen, die die-
se Urkunde im Fachbereich Standsi-

cherheit erstmals entgegennehmen
konnten, durften sich weitere sechs
Sachverständige dieses Fachbereichs
über eine Erweiterung ihrer Aufga-
bengebiete freuen.

Dr.-Ing. Jürgen Bild, Beratender In-
genieur aus Hagen, Dr.-Ing. Stefan
Bild, Beratender Ingenieur aus Hagen,
Prof. Dr.-Ing. Michael Fastabend, Bera-
tender Ingenieur aus Duisburg, Dipl.-
Ing. Balthasar Gehlen, Beratender In-
genieur aus Düsseldorf, Dipl.-Ing. Wil-
fried Hackenbroch, Beratender Inge-
nieur aus Duisburg und Dr.-Ing. Diet-
mar Streck, Beratender Ingenieur aus
Duisburg, erhielten ebenfalls die An-

erkennungsurkunde zum staatlich an-
erkannten Sachverständigen für die
Prüfung der Standsicherheit in der
Fachrichtung Holzbau. 

Für Fragen zur staatlichen Aner-
kennung steht in der Geschäftsstelle
Dipl.-Ing. (FH) Sven Kersten zur Verfü-
gung.

Dipl.-Ing. Christoph Surmann aus
Ascheberg wurde von Präsident Peter
Dübbert als Sachverständiger für das
Sachgebiet „Baupreisermittlung und
Abrechnung im Hoch- und Ingenieur-
bau“ öffentlich bestellt und vereidigt.
Im Rahmen einer Feierstunde erhielt
Christoph Surmann Bestellungsurkun-

de, Ausweis und Rund-
stempel. Er steht nun-
mehr Gerichten und
Privatpersonen, aber
auch Versicherungen
mit uneingeschränkter
Objektivität und Neu-
tralität als Gutachter
zur Verfügung.

Für Fragen zur öf-
fentlichen Bestellung
und Vereidigung steht
in der Geschäftsstelle
Dipl.-Ing. (FH) Oliver
Abratis zur Verfügung.

Staatliche Anerkennungen in den Fach-
bereichen Standsicherheit und Brandschutz

Gratulation (von links): Dr.-Ing. Ralf Hartmann-Linden, Präsi-

dent Peter Dübbert und Dipl.-Ing. Christoph Surmann
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Das Ministerium für Bauen und
Verkehr hat mit Datum vom 15. Okto-
ber 2008 überarbeitete Hinweise zu
§6 und §73 BauO NRW veröffentlicht.
Aufgrund verschiedener Entscheidun-
gen des OVG NRW mussten die Hin-
weise zu § 6 Abs. 1 grundlegend
überarbeitet werden. Das Ministeri-
um weist darauf hin, dass nunmehr
Dachaufbauten oder vor die Vorder-
oder Rückfront vorspringende Bau-
teile - wie Balkone, Dachterrassen
oder vorgebaute Treppenhäuser -
seitliche Abstandflächen einhalten
müssen, wie es bis zur Änderung des
§ 6 BauO NRW in 2006 der Fall ge-
wesen ist. Weitere Ergänzungen der
Hinweise wurden noch zu den Absät-
zen 14 und 16 vorgenommen. Die
Hinweise sind auf der Kammerhome-
page im Bereich „Recht & Service“,
nachfolgend „Recht“ und nachfol-
gend „Gesetze und Verordnungen“
abrufbar.

Überarbeitete
Hinweise

Im Rahmen der konstituierenden
Sitzung der IV. Vertreterversammlung
im März 2009 wird über die Neube-
setzung der Ausschüsse und Ad-hoc-
Arbeitskreise beschlossen. Alle Mit-
glieder der Ingenieurkammer-Bau
NRW sind aufgerufen, sich aktiv an
der Mitarbeit in diesen Gremien zu
beteiligen und sich zur Wahl zu stel-
len, denn wählbar ist jedes Kammer-
mitglied. Die Beisitzer erhalten eine
Aufwandsentschädigung nach Maß-
gabe der einschlägigen Vorschriften
der Kammerordnung. 

Für die Arbeit der Ausschüsse und
Arbeitskreise besteht folgende
Grundstruktur:

A. Pflichtausschüsse nach BauKaG NRW
1. Eintragungsausschuss (§ 49)
2. Gemeinsamer Ausschuss (§ 99)
3. Wahlausschuss (§ 41 Abs. 3, § 4
WahlO)

B. Pflichtausschüsse nach § 11 der
Hauptsatzung
1. Ausbildung, Fort- und Weiterbil-
dung
2. Berufsrecht, Berufsausübung
3. Finanzwesen
4. Kammerrecht
5. Öffentlichkeitsarbeit
6. Planen und Bauen

7. Recht
8. Sachverständigenwesen
9. Schieds- und Schlichtungswesen
10. Versorgungswerk
11. Wettbewerbswesen.

Die unter Punkt B aufgeführten
Ausschüsse arbeiten dem Vorstand
zu. Hierzu erörtern sie die ihnen zur
Bearbeitung übertragenen Themen
und legen dem Vorstand die Ergeb-
nisse vor. Bei der Bildung und Beset-
zung von Ausschüssen sind die Inter-
essen der Mitgliedsgruppen ange-
messen zu berücksichtigen.

C. Ad-hoc-Arbeitskreise nach § 12 der
Hauptsatzung
Ad-hoc-Arbeitskreise werden vom
Vorstand zur Bearbeitung einzelner
Themen zeitlich befristet eingerichtet. 

Haben Sie Interesse an einer Mit-
arbeit in diesen Gremien? Dann sen-
den Sie bitte eine kurze Bewerbung
mit Nennung der Ausschüsse bzw. un-
ter Angabe Ihrer spezifischen Fach-
kompetenz per Mail an schnitzer@ik-
baunrw.de zu. Sollten Sie noch Fra-
gen haben, so wenden Sie sich bitte
an Ingeburg Schnitzer, Kammerge-
schäftsstelle, Carlsplatz 21, 40213
Düsseldorf, Tel.: 0211-13067-113,
Fax: 0211-13067-160, E-Mail: schnit-
zer@ikbaunrw.de.

INGENIEURKAMMER-BAU NRW

Mitarbeit in Fachausschüssen

Rechtliche
Erstberatung

Die IK-Bau NRW bietet ihren Mit-
gliedern eine kostenlose rechtliche
Erstberatung an:

Dr. jur. Astrid Hunger und Ass.’in
Martina Schwanen, Geschäftsstelle
der Ingenieurkammer-Bau NRW, mon-
tags, mittwochs und donnerstags 9
bis 12 Uhr. Tel. 0211-13067-116, Fax
0211-13067-150.

RA’in Friederike von Wiese-
Ellermann, montags bis freitags 8.30
bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr, Tel. 0521-
82092, Fax 0521-84199.

RA Prof. Dr. jur. Rudolf Sangen-
stedt, montags bis freitags 9 bis 18
Uhr, Tel. 0228-653550, Fax 0228-
632372.

GHV Gütestelle Honorar- und Ver-
gaberecht e.V., montags bis freitags
8.30 bis 17 Uhr, Tel. 0621-6856090-0,
Fax 0621-6856090-1.

Wer sein Haus umfassend sanie-
ren möchte, kann bei der KfW För-
derbank für Planung und Baubeglei-
tung einen Zuschuss in Höhe von 50
Prozent der entsprechenden Kosten
(bis maximal 1000 Euro für ein Einfa-
milienhaus) beantragen. Gewährt
wird der Zuschuss im Zusammen-
hang mit einem konkreten Sanie-
rungsvorhaben, das die KfW im Rah-
men des CO2-Gebäudesanierungs-

programms fördert. Das Angebot
richtet sich an Eigentümer von Ein-
und Zweifamilienhäusern. Nach der
Sanierung muss das Gebäude min-
destens das von der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) vorgegebene
Niveau für Neubauten erreichen.
Weitere Informationen gibt es im
Infocenter der KfW Förderbank
(01801-335577) oder im Internet
unter www.kfw-foerderbank.de.

Zuschüsse für Bauberatung
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AKADEMIE

Bauphysik-Tagung 2008 
am 28. November in Düsseldorf

Die Bauphysik-Tagung 2008 Ende
November bildet die Fortsetzung der
bereits dreimal in Kooperation mit der
Messe Düsseldorf durchgeführten
Bauphysik-Tagungen. Sie ist – neben
der Brandschutz-Tagung – zum festen
Ereignis des Veranstaltungsangebotes
der Ingenieurakademie West gewor-
den und gilt in NRW als ideales Fo-
rum für Information und Gedanken-
austausch zu aktuellen Themen des
Schall- und Wärmeschutzes. Eingela-
den sind Ingenieure und Architekten
aus Planungs- und Sachverständigen-
büros, Bauaufsichtsbehörden und aus-
führenden Unternehmen.

Die Tagung beginnt mit einem
Ausblick zum geplanten Schall-
schutzausweis und Informationen zur
Raumakustik in Auditorien. Im weite-
ren Verlauf werden Ausblicke auf das
am 1. Januar 2009 in Kraft tretende
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
(EEWärmeG) sowie die für 2009 ge-
plante Novellierung der Energieein-
sparverordnung (EnEV) gegeben. Die
Vorstellung der aktuellen Klimastudie
für Deutschland, ein Praxisbericht zur
DIN V 18599, ein Vortrag zum Thema
Innendämmung und praktische Bei-
spiele runden die Informationen zum
Wärmeschutz ab. Nach den einzelnen
Vorträgen stehen die Referenten für
Fragen der Tagungsteilnehmer zur
Verfügung.

Hersteller und Anbieter von spezi-
ellen Bauteilen, Verfahren und Syste-
men sowie Software- und Beratungs-
unternehmen bieten in der Fachaus-
stellung InterPreventa den Fachbesu-
chern zusätzlich die Möglichkeit, ihre
Produkte und Dienstleistungen im Be-
reich des Schall-, Wärme- und Feuch-
teschutzes kennenzulernen. 

Die fachliche Leitung haben Dipl.-
Ing. (FH) Robert Dorff, Beratender In-
genieur, saSV für Schall- und Wärme-
schutz, Bonn und Dipl.-Ing. Henrik
Brück, saSV für Schall- und Wärme-
schutz, Meschede übernommen.

Themen / Referenten
Klimawandel – Vorstellung der

aktuellen Klimastudie für Deutsch-
land bis 2100, Dr. Daniela Jacob,
Max-Planck-Institut für Meteorologie,
Hamburg 

Schallschutz im Wohnungsbau –
Schallschutzausweis, Dipl.-Ing. (FH)
Roland Kurz, Kurz und Fischer GmbH
– Beratende Ingenieure, Bauphysik /
Step GmbH, Winnenden 

Hörsamkeit und Sprachverständ-
lichkeit in Auditorien, Dipl.-Phys.
Klaus-Hendrik Lorenz-Kierakiewitz,
Peutz Consult GmbH, Düsseldorf

Nichtwohngebäude nach DIN V
18599 – Praxisbericht aus dem Be-
reich der Technischen Gebäudeaus-
rüstung (TGA), Dr.-Ing. Kati Jagnow,
Ingenieurbüro für TGA, Braunschweig

Erneuerbare-Energien-Wärmege-
setz (EEWärmeG) - Vorstellung und
Informationen zur Umsetzung in
Nordrhein-Westfalen,  MR Dipl.-Ing.
Werner Lechner, Ministerium für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie des
Landes Nordrhein-Westfalen, Düssel-
dorf

Energieeinsparverordnung 2009 –
Anforderungen, Änderungen, Bei-
spiele, Dr.-Ing. Kai Schild, Technische
Universität Dortmund, Lehrstuhl für
Bauphysik und Technische Gebäude-
ausrüstung

Klimabedingter Wärmeschutz –
Information zum Stand der neuen
DIN 4108-3 sowie Beleuchtung des
Themas Innendämmung, 

Prof. Dr.-Ing. Kurt Kießl, Bauhaus-
Universität Weimar, Fakultät Architek-
tur – Professur Bauklimatik

Wärmebrücken – Gebäudeopti-
mierung durch genaue Berechnung
der Wärmebrücken am Beispiel ei-
nes Wohn- und Therapiezentrums
als KfW 40 Energiesparhaus, Dipl.-
Ing. Henrik Brück, saSV für Schall- und
Wärmeschutz, Ingenieurbüro Andreas
+ Brück GmbH, Meschede

Änderungen vorbehalten

Den aktuellen Ablauf entnehmen
Sie dem Flyer im Internet unter
www.ikbaunrw.de 

Termin
Freitag, 28. November 2008, 9.30-

17.00 Uhr im Congress Center Düssel-
dorf, Veranstaltungs-Nr. 08-5016

Die Teilnahmegebühr beträgt 120
Euro inkl. Mittagessen, die Teilneh-
merzahl maximal 400.

Anmeldeschluss ist der 14. No-
vember 2008. Bei kurzfristigeren An-
meldungen ist eine vorherige Rück-
sprache notwendig.

Anmeldung
Ingenieurakademie West e.V., Carls-

platz 21, 440213 Düsseldorf; online
auf www.ikbaunrw.de, per Fax 0211-
13067-156 oder per E-Mail akade-
mie@ikbaunrw.de

Als Fortbildung anerkannt
Die Tagung ist im Rahmen der

Fortbildungsverpflichtung der Ingeni-
eurkammer-Bau NRW und der Archi-
tektenkammer NRW mit 8 Zeiteinhei-
ten anerkannt.
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Sonstige(s) zur Wahl – QM & Marketing

Wir schreiben das Jahr 2008. Die Legislaturperiode der 3. Vertreterversammlung nähert sich ihrem Ende.
Die „Wahlgruppe 2“ – Sonstige Beratende Ingenieure – ist eine heterogene Gruppe mit vielfältigen Aufgabenbe-
reichen (Qualitätsmanagement, Brandschutz, Arbeitssicherheit, Bodengutachten, Risikomanagement u.v.m.),
deren direkte Zuordnung zum Bauwesen dem Eintragungsausschuss schwergefallen war.

Sein eigenes Spezialgebiet – das bauspezifische Marketing – will Dr. Marhold auch weiterhin
in der Kammerarbeit (er ist seit der 1. Vertreterversammlung u.a. Mitglied im Ausschuss Öf-
fentlichkeitsarbeit) für die Ingenieure aller Fachrichtungen einsetzen und kandidiert mit der
Liste „MarketingIngenieur“ auch für die 4. Vertreterversammlung. Er will insbesondere dafür
sorgen, dass
- das Image des Ingenieurs und seiner Aufgaben weiter verbessert wird, um ihn in der Öffent-
lichkeit gegenüber dem Architekten eigenständig zu profilieren und so bessere Auftragschan-
cen zu erschließen,
- die bisherige Öffentlichkeitsarbeit (z.B. „Kein Ding ohne ING.“) erfolgreich fortgesetzt wird,
- die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Kosten- und Ertragssituation (vgl. Hommerich-Studie)

unserer Ingenieure verbessert wird, z.B. durch
- Implementierung eines gemeinsam von ihm mit Ingenieurkollegen entwickelten ingenieurspezifischen Qua-
litätsManagement-Systems (statt aufwändiger und teurer ISO 9000-Zertifizierung) sowie
- vermeintliche Werbe-Einschränkungen im gesetzlichen Rahmen klar definiert werden, um insbesondere jun-
gen Ingenieuren ein Überleben im Markt zu erleichtern.
Auch über seine eigene Wahlgruppe hinaus ist Dr. Marhold für jede Anregung offen, die diese Ziele erreichen hilft.
(info@marketingingenieur.de)

Liste „MarketingIngenieur“ – Dr.-Ing. Knut Marhold

Knut Marhold

Henrik Brück – Wahlliste „Bauphysiker“  
 

Für die diesjährige Wahl zur IV. Vertreterversammlung der Ingenieur-
kammer-Bau NRW stelle ich mich für die Wahlvorschlagsliste „Bau-
physiker“ zur Wahl. 
In bin in Meschede im Hochsauerland ansässig, habe Bauingenieur-
wesen studiert, bin seit 15 Jahren selbständig und Geschäftsführender 
Gesellschafter der Ingenieurbüro Andreas+ Brück GmbH aus Meschede 
sowie der ENOTherm GmbH – Institut für Energieoptimiertes Bauen aus 
Meschede und Bochum. 
Neben dem klassischen Aufgabengebiet des Bauingenieurs der Trag-
werksplanung beschäftige ich mich seit fast zehn Jahren sehr intensiv 
mit der Bauphysik. 
Für die Ingenieurakademie West e.V. der Ingenieurkammer-Bau NRW 
führe ich seit 2005 zahlreiche Seminare zu Themen aus der Bauphysik 
durch und bin als Referent für die Ingenieur-Akademie Hessen sowie 
das BetonMarketing tätig. In diesem Jahr bin ich neben Herrn Dorff für 
die Vorbereitung und fachliche Leitung der Bauphysik-Tagung 2008 
zuständig. 

 

Im Fall einer Wahl werde ich mich speziell für die Interessen der in den Bereichen der Bauphysik 
tätigen Bauingenieure einsetzen. Weiter werde ich versuchen Mitglied in den Ausschüssen 
Weiterbildung sowie Anerkennung der saSV für Schall- und Wärmeschutz zu werden, um dort meine 
Erfahrungen einzubringen. 
Ausführliche Informationen über meine Person finden Sie auf den Internetseiten unseres Ingenieur-
büros und Institutes unter www.andreas-brueck.de bzw. www.enotherm.de. 
Über Ihre Unterstützung meiner Person bei der Wahl zur IV. Vertreterversammlung der Ingenieur-
kammer-Bau NRW würde ich mich sehr freuen. 

NRW_1108_Wahlwerbung_CK.qxd:_Kammer-Spiegel 11-2008 2c Druck.qxd  27.10.2008  11:51 Uhr  Seite 8



KAMMER-SPIEGEL SEITE 9NOVEMBER 2008

Freiwillige Mitglieder! 
 

Die Liste „Bauwirtschaft - Bauausführende Ingenieure“ steht für: 
 

 Ingenieurausbildung 

Bachelor und Master-Abschlüsse erset-
zen zunehmend das Diplom. Noch 
längst sind nicht alle Aspekte dieser 
Umstellung ausdiskutiert und die daraus 
resultierenden Probleme gelöst. Mitglie-
der unserer Liste sind im ASBau, an 
Hochschulen und in der IK-Bau NRW 
in die laufenden Diskussionen eingebun-
den.  
Wir setzen uns für die Unterstützung 
unseres Ingenieurnachwuchses mit den 
neuen Master- und Bachelor-Abschlüs-
sen beim Schritt in das Berufsleben ein. 

  

 Ingenieurfortbildung 

Bauingenieure müssen sich ständig fort-
bilden, um fit für den Beruf zu bleiben. 
Dem trägt die Fort- und Weiterbil-
dungsordnung der IK-Bau NRW Rech-
nung. Wir plädieren für praxisgerechte 
Regelungen, weitgehende Anerkennung 
aller besuchten berufsbezogenen Fortbil-
dungsveranstaltungen und eine Kont-
rolle mit Augenmaß. 

  

 Ingenieurabsicherung 

Viele unserer Kolleginnen und Kollegen 
sind Mitglied im Versorgungswerk der 
Architekten-kammer NRW. Sie wollen, 
dass der Status des Versorgungswerkes 
erhalten bleibt. Dafür setzen wir uns ein 
und werden jede Chance nutzen, die 
Öffnung des Versorgungswerkes für alle 
Bauausführenden Ingenieure zu ermög-
lichen. 

 

Wir, die Liste Bauwirtschaft - Bauausführende Ingenieure, vertreten die Interessen der freiwilligen Mitglieder in der IK-Bau 
NRW, in der Vertreterversammlung sowie in Vorstands- und Ausschusstätigkeiten. 
 

Die Kandidaten: 
Annette Zülch, Gesellschaft für Bauqualität u. Technik mbH  

Matthias Bamberger, Bamberger Bau GmbH 
Karsten Diederichs-Späh, Oevermann Hochbau GmbH 
Dr. Jörg Dietrich, HOCHTIEF Construction AG 

Prof. Dr. Michael Hirschfeld, HOCHTIEF Construction AG 
Rudolf Paproth, Dr.-Ing. PAPROTH GmbH & Co. KG 
Ralf Möller, Gebr. Vollmer GmbH & Co. KG 
Bernd Timmers, Ed. Züblin AG 

 

Wir zählen auf Ihre Stimme! 

Ihre Liste „Bauwirtschaft – Bauausführende Ingenieure“, Kontakt: zuelch-gbt@bauindustrie-nrw.de 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es geht um nicht weniger als die Zukunft
des Bauingenieur-Berufes!

Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und
wählen Sie die BDB-Ingenieurkollegen in
die Vertreterversammlung der Ingenieur-
kammer-Bau NRW.

Als gut ausgebildete Bauingenieure genie-
ßen wir die tägliche Herausforderung,
durch die Lösung komplexer Ingenieur-
aufgaben Bleibendes zu schaffen. Dabei
sind hohes Fachwissen und soziale Kom-
petenz gleichermaßen gefordert. Bildung
ist also die Zukunftssicherung des
Bauingenieurberufes. Die BDB-Ingenieur-
kollegen fordern die Einführung von Bo-
nus-Seminaren für Absolventen/Jungmit-
glieder der Ingenieurkammer-Bau NRW.
Die Ingenieurakademie West soll durch die
Ausrichtung entsprechender Seminare dazu
beitragen, dass die Fortbildung der jungen
Ingenieure nachhaltig betrieben wird. Ge-

bildete Mitarbeiter sind motivierte Mitar-
beiter und nur motivierte Mitarbeiter sind
gute Mitarbeiter!

Jede Bauaufgabe ist eine komplexe Inge-
nieuraufgabe! Ohne eine leistungsgerechte
Honorierung werden wir es nicht schaffen
dem Bauingenieurberuf zu dem Ansehen
zu verhelfen, das ihm zusteht. Die BDB-
Ingenieurkollegen stehen für den Verband,
der für eine praxisgerechte Novellierung
der HOAI kämpft, die auskömmliche Ho-
norare ermöglicht, die im Markt Bestand
haben.

Das logische Bindeglied zwischen der Not-
wendigkeit, für anspruchsvolle Ingenieur-
leistungen hervorragend ausgebildete In-
genieure bereitzustellen und der allgemei-
nen Wahrnehmung, dass Ingenieur-
leistungen zu beliebigen Preisen zu haben
sind, bildet das unzureichende Marketing
des Berufsstandes der Ingenieure im Bau-

wesen. Über 90 % der Ingenieurbüros be-
schäftigen weniger als fünf Mitarbeiter und
arbeiten als Generalisten. Einer weiteren
Zergliederung des Bauingenieurberufes
durch die Einführung von Fachingenieur-
listen muss eine Absage erteilt werden! Das
Marketing des Bauingenieurberufes muss
sich auf die Wahrnehmung des Berufsstan-
des konzentrieren! Fachingenieurlisten rei-
ßen den Berufsstand auseinander.

Die BDB-Ingenieurkollegen stehen für ein
attraktives Bildungsangebot, eine moder-
ne Honorarordnung und für ein besseres
Ansehen unseres Berufsstandes! Bitte schen-
ken Sie uns Ihr Vertrauen in beiden Wahl-
gruppen, wählen Sie die BDB-Ingenieur-
kollegen.

Ihr
Thomas Kempen

BILDUNG HONORARE MARKETING

NRW_1108_Wahlwerbung_CK.qxd:_Kammer-Spiegel 11-2008 2c Druck.qxd  27.10.2008  11:51 Uhr  Seite 9
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LuI. – Liste unabhängiger Ingenieure      

in Wirtschaft und Verwaltung – Wahlgruppe 3
LuI. Wir sind eine neue Liste mit viel Erfahrung. Wir sind unabhängig von Verbänden.  
Unser Engagement gilt einer bundesweiten

LuI. Wir stehen für:
 ·  Ihre aktive Stärkung als Ingenieurin und Ingenieur in der Gesellschaft, damit Sie mit  

Ihrer Kompetenz in Wirtschaft und Verwaltung Führungspositionen übernehmen können.

 

 

 

LuI.  Wir reden nicht nur, wir handeln nachweisbar: www.ikbaunrw.de > Kompetenzthemen > Nachwuchsförderung 
 und 

Wählen Sie, geben Sie uns Ihre drei Stimmen!
Dr.-Ing. Martin Mertens,  

Dipl.-Ing. (FH) Helmut Reinsch,  

Dipl.-Ing. (FH) Holger Hoffmann,
 

die Ingenieurakademie West e.V. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es geht um nicht weniger als die Zukunft
des Bauingenieur-Berufes!

Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und
wählen Sie die BDB-Ingenieurkollegen in
die Vertreterversammlung der Ingenieur-
kammer-Bau NRW.

Als gut ausgebildete Bauingenieure genie-
ßen wir die tägliche Herausforderung,
durch die Lösung komplexer Ingenieur-
aufgaben Bleibendes zu schaffen. Dabei
sind hohes Fachwissen und soziale Kom-
petenz gleichermaßen gefordert. Bildung
ist also die Zukunftssicherung des
Bauingenieurberufes. Die BDB-Ingenieur-
kollegen fordern die Einführung von Bo-
nus-Seminaren für Absolventen/Jungmit-
glieder der Ingenieurkammer-Bau NRW.
Die Ingenieurakademie West soll durch die
Ausrichtung entsprechender Seminare dazu
beitragen, dass die Fortbildung der jungen
Ingenieure nachhaltig betrieben wird. Ge-

bildete Mitarbeiter sind motivierte Mitar-
beiter und nur motivierte Mitarbeiter sind
gute Mitarbeiter!

Jede Bauaufgabe ist eine komplexe Inge-
nieuraufgabe! Ohne eine leistungsgerechte
Honorierung werden wir es nicht schaffen
dem Bauingenieurberuf zu dem Ansehen
zu verhelfen, das ihm zusteht. Die BDB-
Ingenieurkollegen stehen für den Verband,
der für eine praxisgerechte Novellierung
der HOAI kämpft, die auskömmliche Ho-
norare ermöglicht, die im Markt Bestand
haben.

Das logische Bindeglied zwischen der Not-
wendigkeit, für anspruchsvolle Ingenieur-
leistungen hervorragend ausgebildete In-
genieure bereitzustellen und der allgemei-
nen Wahrnehmung, dass Ingenieur-
leistungen zu beliebigen Preisen zu haben
sind, bildet das unzureichende Marketing
des Berufsstandes der Ingenieure im Bau-

wesen. Über 90 % der Ingenieurbüros be-
schäftigen weniger als fünf Mitarbeiter und
arbeiten als Generalisten. Einer weiteren
Zergliederung des Bauingenieurberufes
durch die Einführung von Fachingenieur-
listen muss eine Absage erteilt werden! Das
Marketing des Bauingenieurberufes muss
sich auf die Wahrnehmung des Berufsstan-
des konzentrieren! Fachingenieurlisten rei-
ßen den Berufsstand auseinander.

Die BDB-Ingenieurkollegen stehen für ein
attraktives Bildungsangebot, eine moder-
ne Honorarordnung und für ein besseres
Ansehen unseres Berufsstandes! Bitte schen-
ken Sie uns Ihr Vertrauen in beiden Wahl-
gruppen, wählen Sie die BDB-Ingenieur-
kollegen.

Ihr
Thomas Kempen

BILDUNG HONORARE MARKETING
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Alternative Liste der jungen Ingenieure
Ihr Kandidat für Freiwillige Mitglieder der Wahlgruppe 3

Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, bei folgenden Themen mitzuwirken:
� Erschließung neuer Aufgabenfelder für Ingenieure und Verbesserung der Vernetzung
� Nachwuchsgewinnung (insbesondere bei Migrantinnen und Migranten)
� Intensivierung der Zusammenarbeit mit Internationalen Kammern und Berufsverbänden 

des Bau- und Ingenieurwesens (insbesondere türkische Organisationen)
� Anerkennung der Ingenieure innerhalb der EU und im Ausland
� Entwicklung von Strategien zur Steigerung der Attraktivität der Kammermitgliedschaft
� Maßnahmen zur Vereinfachung der Bauvorlageberechtigung
� Steigerung des Engagements für die Energieberater innerhalb der Kammer

Ich kandidiere für die Vertreterversammlung der Ingenieurkammer NRW, um die berufs-
politischen Interessen der Ingenieure auf Bundes- und Landesebene zu stärken und gemeinsam
mit anderen Ingenieure zu vertreten.

Kurz zu meiner Person: Ich bin 30 Jahre jung, verheiratet und bin freiberuflich sowohl für Pri-
vat- als auch für gewerbliche Kunden in den Bereichen Projektmanagement und Energiebera-
tung tätig.

Durch mein Mandat im Integrationsbeirat und Ausschuss für Stadtplanung der Stadt Essen  seit
2004, in meiner Funktion als stellv. Vorsitzender beim Essener Verbund der Immigrantenvereine
e.V. und als Vorstandsmitglied im Interkulturellen Unternehmer und Akademiker e.V. erfülle ich
die Voraussetzungen, hinsichtlich der Übernahme von Interessenvertretungen.

Ziele für das Engagement als Mitglied in der Vertreterversammlung
Mitarbeit in allen Organen der Ingenieurkammer Nordrhein-Westfalen zur konsequenten
Vertretung der Interessen der Ingenieure, insbesondere auf Bundes- und Landesebene.

Über Ihre Stimme würde ich mich sehr freuen und bedanke mich im Voraus.

Ihr
Sadik Cicin

Dipl.-Ing. (FH) Sadik Cicin
Studium an der Universität
Duisburg-Essen & FH Bochum
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Wahlgruppe 3 IngenieurInnen in der Gewerkschaft

Die Wahl zu der 4. Vertreterversammlung steht an.

Wir bitten um Ihre Stimmen, um auch in der 4. Vertreterversammlung wieder wirkungsvoll und kompetent die Interessen angestellter

und beamteter Kammermitglieder einbringen zu können.

Die angestellten und beamteten Ingenieurinnen und Ingenieure sind die weitaus stärkste Mitgliedergruppe innerhalb der Kammer. Es ste-

hen ihnen aufgrund des Baukammergesetzes aber nur 50 der 101 Sitze der Vertreterversammlung zu.

Auf unserer Liste werben Kandidatinnen und Kandidaten um Ihre Stimme, die sich durch ehrenamtliche Arbeit in gewerkschaftlichen

Bereichen wie auch innerhalb der Kammer hervorgetan haben.

Die Kammer besteht eben nicht nur aus dem Versorgungswerk und der Interessenvertretung der freischaffenden Ingenieurinnen und In-

genieure, sondern wirkt mit ihrem Beratungsrecht auch maßgeblich bei Gesetzgebungsverfahren des Landes NRW mit. Damit kann sie

mittel- und unmittelbar auf die Aufgabenbereiche angestellter und beamteter Ingenieurinnen und Ingenieure einwirken.

Mit der Kraft unserer großen Organisation im Rücken konnten und können vielfach negative Tendenzen für unsere Kolleginnen und

Kollegen vermieden und positive Entwicklungen erreicht werden. Der Zersplitterung in Gruppen und Grüppchen durch „freie Listen“,

denen es an Einflussmöglichkeiten in Politik, Wirtschaft und Verwaltung mangelt, steht eine wirksame Interessenvertretung entgegen.

Wir fordern die gleichberechtigte Mitgliedschaft mit Einführung der gesetzlich geschützten Berufsbezeichnung „Beratende Ingenieurin,

Beratender Ingenieur“ auch für die angestellten und beamteten Kammermitglieder.

Ihre Kandidatinnen und Kandidaten der Liste der Wahlgruppe 3 „Ingenieurinnen und Ingenieure in der Gewerkschaft“

Die Liste Planen und Beraten steht für die Zukunftsfähigkeit 
des Berufsstandes der freiberuflich tätigen Beratenden 
Ingenieure. Dafür engagieren sich mehr als 60 Kollegen 
aus dem ganzen Land. Jeder einzelne gewährleistet mit 
seiner Persönlichkeit und Kompetenz eine Sicherung 
und Fortschreibung unserer beruflichen Grundlage. 
Nur durch eine kraftvolle Vertretung im zukünftigen 
Ingenieurparlament lassen sich diese Vorstellungen 
verwirklichen.

Unsere vorrangigsten Ziele sind:

HOAI mit einer deutlichen Anhebung der Honorare

strategische Partnerschaften. Die Ingenieurkammer 
Bau muss als Netzwerkknoten für zukünftige Heraus-
forderungen ausgebaut werden

Ingenieurkammer

Planen und Beraten
Handwerkszeug unseres Berufes. Die Ingenieurkammer 
Bau muss zukünftig die Plattform für verbesserte 
Normenarbeit liefern

Beratender Ingenieure

den neuen Studiengängen Bachelor und Master

Die Mitglieder der Liste Planen und Beraten stehen für eine 
offensive und selbstbewusste Interessenvertretung unseres 
Berufsstandes. Sie sind der Garant für die Zukunft aus 
eigener Hand. Darum rufen wir Sie auf: 
Wählen Sie mit allen drei Stimmen die Kandidaten 
der Liste Planen und Beraten!

Der Landesvorstand des VPIDer Landesvorstand des VBI
Dipl.-Ing. Bernhard Spitthöver
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ÖbVI + Freiberufliche Ingenieure
- Integration und Stärkung der Freien Berufe -

Die Vertreter der Wahlliste ÖbVI + Freiberufliche Ingenieure haben in den vergangenen Wahlperioden gezeigt,
dass sie für die Ingenieure in der Kammer eine einheitliche Vertretung anstreben. Für die Kontinuität der Zielver-
folgung stehen  Personen wie z.B. Peter Dübbert als Präsident, Michael Zurhorst als Mitglied des AHO, Dr.-Ing.
Hubertus Brauer für die Themenbereiche Akademie und Berufsrecht und Horst Herrmann als Vorsitzender der
Sachverständigenkommission. Unser Vertreter Dr.-Ing. Otmar Schuster wirkt als Mitglied eines Beratungsgremi-
ums der EU - Kommission berufsständisch über unsere Landesgrenzen hinaus.

Die Wahlliste ÖbVI + Freiberufliche Ingenieure vereint die Intentionen aller Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieure (ÖbVI) und freiberuflichen Beratenden Ingenieure. Sie vertritt die Belange aller Pflichtmitglieder mit dem
besonderen Augenmerk auf Stärkung der Eigenverantwortung, Selbständigkeit und interdisziplinäre Zusammen-
arbeit. Auch wenn den fachbezogenen Interessen der Vermessungsingenieure unsere besondere Aufmerksam-
keit gilt, treten wir für eine integrative Aufgabenwahrnehmung der am Bau beteiligten Ingenieure ein. Dafür
spricht das aktive Mitwirken vieler unserer Kollegen in diversen Fachausschüssen. Unsere Liste steht für eine
sinnvolle Ausgestaltung der Aufgabenverteilung in unserem Land. Es gilt, die Gestaltungsmöglichkeiten einer
Übertragung von staatlichen Aufgaben auf Kammermitglieder weiter zu öffnen. ÖbVI und Freiberufliche Ingenieu-
re brauchen Handlungsfreiraum mit gesicherten Perspektiven, letztlich zum Wohle aller Bürger im Lande.
Die Vertreter unserer Liste stehen für ein duales System von Kammer und Verbänden ein. In der Kammer hat aber
das Handeln für alle Ingenieure Vorrang vor den berufsständischen Interessen.

Wir sind für eine berufsständische Politik in Europa, die den Ingenieurberuf stärkt. Den europäischen Themen,
die sich z.B. aus der Dienstleistungsrichtlinie mit den Spezialthemen wie Einheitlicher Ansprechpartner (EAP) und
Verhaltenskodizes für Beratende Ingenieure ergeben, müssen sich die Kammern zukünftig verstärkt zuwenden.
Die Verfolgung dieser Ziele mit Augenmaß und Tatkraft haben wir in der Vergangenheit bewiesen, z.B. in der Ab-
wehr eines Vertragsverletzungsverfahrens der Europäischen Kommission gegen das Berufsrecht der ÖbVI.

Deshalb: Alle 3 Stimmen für die Liste „ÖbVI und Freiberufliche Ingenieure“!

 
 

  Wir sind: 
• Freiwillige Mitglieder der Ingenieurkammer- 
        Bau NRW 
• Angestellte in freien unabhängigen 

Ingenieurbüros 
• Frei von sonstigen Interessenverbänden 

  Unsere Ziele: 
• Sicherung der Altervorsorge durch 

Interessenvertretung im Versorgungswerk 
• Sicherung der Aufgabenfelder des Ingenieurs 

durch: 
    Qualifizierung von angestellten Ingenieuren  

    (z.B. Sachverständige, Bauvorlageberechtigung)  
• Politische Arbeit zur Stärkung des Ingenieurs  
    (Imagewerbung, Aufbau politischer Kontakte,  

    Zukunft des Bachelor / Master) 
• Leistungswettbewerb statt Preiswettbewerb 

    Sicherung der Honorare für Ingenieurtätigkeiten.  

Unsere Kandidaten/innen: 
- Dipl.-Ing. Michael Püthe, Dorsten 
- Dipl.-Ing. Georg Wiemann, Münster 
- Prof. Dr.-Ing. Constantin Verwiebe, Krefeld 
- Dipl.-Ing. Karl-Heinz Rustemeier, Düsseldorf 
- Dr.-Ing. Frank Könemann, Dortmund 
- Dr.-Ing, Dipl.-Wirt.-Ing. Christoph Pieper, Hattingen 
- Dipl.-Ing. Manfred Przybilla, Oberhausen 
- Dipl.-Ing. Martin Belle, Dortmund  
- Dipl.-Ing. Martin Franke, Gelsenkirchen 
- Dipl.-Ing. Jutta Haefs-Louven, Krefeld 
- Dipl.-Ing. Uta Höner, Bonn 
- Dipl.-Ing. Jochen Kieserling, Sprockhövel 
- Dipl.-Ing. Alexander Kreutz, Neunkirchen 
- Dipl.-Ing. Oliver Krüger, Alsdorf 
- Dipl.-Ing. Dieter Mainka, Stolberg 
- Dr.-Ing. Klaus Patzkowsky, Unna 

- Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Stephan Pietz, Arnsberg  
- Dipl.-Ing. Lutz Romanski, Hamminkeln 
- Dipl.-Ing. Rolf Schadow, Essen 

- Dr. Jürgen Wiese, Köln 
 

 FAI – planen und beraten  
 

Die Interessengemeinschaft der 

Freien Angestellten Ingenieure 
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   Wahlvorschlagsliste Kennwort: 
 Unabhängige Gemeinschaft freiwilliger Kammermitglieder 
    informiert: 
Die Ingenieurverbände und –vereinigungen Verband Deutscher Eisenbahningenieure 
(VDEI), Verband Deutscher Vermessungsingenieure (VDV),Vereinigung der 
Straßenbau- und Verkehrsingenieure (VSVI), Zentralverband der Ingenieure des 
öffentlichen Dienstes (ZVI) sowie Einzelbewerber verschiedener Fachrichtungen 

stellen sich mit einer gemeinsamen Wahlvorschlagsliste zur Wahl der 4.Vertreter-

versammlung der Ingenieurkammer-Bau NRW, darunter sind Angestellte, Selbstständige und 

Beamte, die gemeinsam ausgleichend die Interessen aller Ingenieure vertreten. 

Für die nächste Wahlperiode haben wir uns folgende Ziele gesetzt:  
- trotz geänderter Hochschulabschlüsse die Leistungen der Ingenieurinnen und 

Ingenieure auch weiterhin der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, 
- insbesondere bei den Auftraggebern im öffentlichen Sektor für den Erhalt und 

weiteren Ausbau der Arbeitsplätze unserer kompetenten Kollegen einzutreten, 
damit eine fachgerechte Zusammenarbeit gewährleistet wird, 

- mitzuhelfen die Ertragssituation freiberuflich tätiger Ingenieure zu verbessern, 
damit diese gegenüber den Mitarbeitern ihren sozialen Verpflichtungen, wie 
z.B. Aus- und Weiterbildung, nachkommen können. 

Seit Gründung der Kammer haben unsere Kandidaten in der Vertreterversammlung, 
im Vorstand und in den Ausschüssen intensiv mitgearbeitet. 
Unsere oben genannten Ziele können wir nur mit Kolleginnen und Kollegen erreichen, die in 

der Vertreterversammlung eigenverantwortlich ihre Entscheidung treffen, ohne dabei auf 

verbandsinterne Verflechtungen Rücksicht nehmen zu müssen. 

Geben Sie den Bewerbern der Liste Unabhängige Gemeinschaft 
freiwilliger Kammermitglieder ihre 3 Stimmen! 
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Die neuen Regelungen des Versi-
cherungsvertragsgesetzes (VVG) gel-
ten für jede selbstständige Tätigkeit
von Mitgliedern der Ingenieurkammer-
Bau NRW – auch die nur nebenberuf-
lich selbstständige Tätigkeit – mit Aus-
nahme der Tätigkeit als bauvorlage-
berechtigtes Mitglied und als staatlich
anerkannter Sachverständiger. Wer am
31. Dezember 2007 für seine selbst-
ständige Tätigkeit bereits berufshaft-
pflichtversichert war (sog. Altverträge),
muss im laufenden Kalenderjahr 2008
noch keine Anpassung der Mindest-
versicherungssumme vornehmen, auch
wenn diese unter 250.000 Euro je Ver-
sicherungsfall liegt. Wer sich seit dem
1. Januar 2008 erstmals gegen Beruf-
haftpflichtansprüche für seine selbst-
ständige Tätigkeit versichert, muss
sich zunächst für das Kalenderjahr
2008 in einer Höhe von mindestens
250.000 Euro je Versicherungsfall und
mit 1 Mio. Euro für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres versi-
chern. Im Einzelnen:

1. Grundsatz
Nach dem Baukammerngesetz ha-

ben alle Mitglieder der Kammer die
Berufspflicht, „sich ausreichend gegen
Haftpflichtansprüche zu versichern“ 
(§ 46 Abs. 2 Nr. 5). Jedes Mitglied ist
deshalb verpflichtet, die Deckungs-
summen seiner Haftpflichtversicherung
an die individuellen Umstände seiner
Berufstätigkeit anzupassen und ggf.
höhere Deckungssummen zu verein-
baren als die nachfolgend erläuterten
Mindestdeckungssummen.

2. Keine Differenzierung zwischen
Personen- und Sachschäden

Das VVG differenziert nicht nach
Personen- und Sachschäden. Deshalb
müssen die Deckungssummen sowohl
für Personen- als auch für Sachschä-
den vereinbart werden, soweit Mit-

glieder schon zur Einhaltung verpflich-
tet sind (vgl. nachfolgend 3 und 4).

3. Sog. Altverträge (Art. I der Über-
gangsvorschriften) vor dem 1. 1. 2008

Für alle Ingenieurinnen und Inge-
nieure, die am 31.12.2007 bereits be-
rufshaftpflichtversichert waren (sog.
Altverträge), gilt eine Übergangsfrist
bis zum 31.12.2008. Im laufenden Ka-
lenderjahr 2008 muss deshalb keine
Anpassung der Mindestversicherungs-
summen erfolgen, auch wenn je Ver-
sicherungsfall eine Deckungssumme
von unter 250.000 Euro vereinbart ist.
Wegen der Rechtslage ab dem 1. 1.
2009 siehe unter 5.

4. Neue Verträge ab dem 1. 1. 2008
Alle anderen selbstständigen Mit-

glieder, die sich in 2008 erstmals ge-
gen Berufshaftpflichtansprüche versi-
chern, müssen sich zunächst für das
Kalenderjahr 2008 in einer Höhe von
mindestens 250.000 Euro je Versiche-
rungsfall und mit 1 Mio. Euro für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres versichern. Eine Differenzierung
nach Fachrichtungen macht das VVG
nicht, so dass es für die Höhe der Min-
destdeckungssumme nicht darauf an-
kommt, ob ein Mitglied z.B. im Be-
reich der Tragwerksplanung oder der
Planung von Ingenieurbauwerken tätig
ist.

5. Diskussion über die Änderung
der Durchführungsverordnung
(DVO) zum Baukammerngesetz

Das Land NRW könnte von der
Möglichkeit Gebrauch machen, eine
eigenständige Regelung zu erlassen
und mit dieser von den eingangs dar-
gestellten Mindestversicherungssum-
men dahingehend abzuweichen, dass
eine niedrigere Mindestversicherungs-
summe zulässig wäre. Ob dies der Fall
sein wird, ist derzeit noch offen. Die

BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

250.000 Euro Versicherungspflicht für
selbstständig tätige Kammer-Mitglieder?

IK-Bau NRW empfiehlt den Mitglie-
dern mit Altverträgen daher zu prü-
fen, ob – wenn keine höhere Versiche-
rungssumme erforderlich ist – die An-
passung noch bis zur Entscheidung
des Gesetzgebers über eine etwaige
abweichende Regelung zurückgestellt
werden kann. Die Kammer setzt sich
dafür ein, dass der Landesgesetzgeber
NRW von der Möglichkeit Gebrauch
macht, andere Höhen als die in § 113
VVG vorgesehenen festzusetzen. 

Über die weitere Entwicklung wird
unter www.ikbaunrw.de sowie im
Kammer-Spiegel berichtet. 

6. Bauvorlageberechtigte Mitglie-
der und staatlich anerkannte
Sachverständige

Für die Tätigkeit als Bauvorlagebe-
rechtigte und als staatlich anerkannte
Sachverständige bleibt es bei den bis-
herigen Regelungen der DVO zum
Baukammerngesetz (§§ 19, 21), d.h.
– 1,5 Mio. Euro für Personenschäden
und
– 250.000 Euro für Sach- und Vermö-
gensschäden
– Möglichkeit der Begrenzung für alle
Schadensereignisse eines Versiche-
rungsjahres auf das Zweifache der
vereinbarten Versicherungssumme
– Möglichkeit der Vereinbarung eines
Selbstbehaltes bis zu 1 % der Deck-
ungssumme für Sach- und Vermö-
gensschäden.

Das Versicherungsvertragsgesetz
finden Sie unter www.ikbaunrw.de im
Bereich „Recht & Service“.

Für Rückfragen stehen in der Ge-
schäftsstelle zur Verfügung:

Rüdiger Meier, Leiter Verwaltungs-
referat, Tel. 0211-13067-119

Dr. Astrid Hunger, Leiterin Rechts-
referat, Tel. 0211-13067-118

Martina Schwanen, Rechtsreferat,
Tel. 0211-13067-155.
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VERSORGUNGSWERK

Aufstockung der Beiträge bis zum Jahresende
Gemäß § 23 Ziffer 1 der Satzung

beträgt die Höchstabgabe zum Ver-
sorgungswerk 150 % des jeweiligen
Höchstbeitrags der Deutschen Renten-
versicherung (DRV). Deshalb können
alle Mitglieder des Versorgungswerks
in diesem Jahr über ihren Pflichtbei-
trag hinaus freiwillige Beiträge bis
zum Jahreshöchstbeitrag von 18.996
Euro entrichten. Sofern Ihre Mitglied-
schaft im Laufe des Jahres 2008 be-
gonnen hat, kann für jeden Monat der
Mitgliedschaft die Höchstabgabe ent-
richtet werden. Diese zusätzlichen Ver-
sorgungsabgaben werden in gleicher
Weise rentenwirksam wie die Pflicht-
beiträge, also auch hinsichtlich der
Dynamisierung.

So können z.B. Freiberufler und
Angestellte, die den DRV-Höchstbei-
trag zahlen, noch zusätzliche Versor-
gungsabgaben bis zu einer Höhe von
6.339,60 Euro entrichten. Für Mitglie-
der, die den Mindestbeitrag entrich-
ten, besteht sogar eine Einzahlungs-
möglichkeit bis zu 17.088 Euro. Diese
genannten Aufstockungsbeträge die-
nen nur als Richtschnur, weil ein belie-
biger Betrag bis zur Höchstabgabe
entrichtet werden kann. 

Da das Versorgungswerk beitrags-
gerechte Renten zahlt, bewirken hö-
here Beiträge natürlich auch höhere
Rentenansprüche. Nicht nur die An-
wartschaft auf Altersrente wird ver-
bessert, sondern – durch Erhöhung
des gezahlten Durchschnittsbeitrags –
auch der Schutz für vorzeitige Versor-
gungsfälle (Berufsunfähigkeit und Tod).
Natürlich werden nur solche Beiträge
rentenwirksam, die vor Eintritt eines
Versorgungsfalls beim Versorgungs-
werk eingegangen sind. Die Überwei-
sung zusätzlicher Versorgungsabga-
ben verpflichtet nicht für die Zukunft. 

Besonders wichtig: Alle Beiträge
für das Jahr 2008 können nur dann

berücksichtigt werden, wenn sie bis
zum 30. Dezember 2008 (letzter Bu-
chungstag) gutgeschrieben sind. Ein-
zahlungen können auf folgende Kon-
ten vorgenommen werden:
Deutsche Apotheker- und Ärztebank,
Düsseldorf, Konto 000 252 8320, 
BLZ 300 606 01;
Westdeutsche Landesbank, Düssel-
dorf, Konto 400 1319, BLZ 300 500 00

Die zusätzlichen Versorgungsab-
gaben über den Pflichtbeitrag hinaus
können monatlich laufend, in mehre-
ren Teilbeträgen oder in einer Summe
bis zum Jahresende entrichtet wer-
den. Für die Ansprüche auf Altersver-
sorgung ist es unerheblich, in wieviel
Raten diese Beiträge im Laufe eines
Jahres eingezahlt werden. Bei einem
vorzeitigen Versicherungsfall ist der
maximale Versorgungsschutz aller-
dings nur bei laufender Entrichtung
des Höchstbeitrags gegeben. 

Aufgrund des Alterseinkünftege-
setzes hat sich zum 1. Januar 2005 die
steuerliche Absetzbarkeit der Aufwen-
dungen für die Altersvorsorge geän-
dert. Das Alterseinkünftegesetz führt
somit zu einem verbesserten Sonder-
ausgabenabzug von Versorgungsab-
gaben zum Versorgungswerk. Die fi-
nanziellen Spielräume der heute Er-
werbstätigen werden für die Zeit der
Erwerbsphase je nach individuellem

Einkommen schrittweise bis zum Jah-
re 2025 erweitert. Im Hinblick auf die
ebenfalls schrittweise Überführung
der Alterseinkünfte in die nachgela-
gerte Besteuerung muß jedes Mit-
glied für sich entscheiden, ob es die
Steuerersparnis dafür einsetzt, durch
zusätzliche Beiträge zusätzliche Ver-
sorgungsansprüche aufzubauen, um
im Rentenalter eine Versorgungslücke
zu vermeiden. 

Durch das Alterseinkünftegesetz
werden die als Sonderausgaben aner-
kannten Einzahlungen zum Versor-
gungswerk der Architektenkammer
Nordrhein-Westfalen durch die Beiträ-
ge an private Versicherungen nicht
mehr eingeschränkt. 

Aufwendungen für private Versi-
cherungen, wie Kranken-, Pflege-,
Haftpflicht- oder Unfallversicherung
und bestimmte spätestens bis zum
Jahresende 2004 abgeschlossene Ka-
pitallebensversicherungen bzw. priva-
te Rentenversicherungen, werden ab
dem Jahr 2005 einem eigenen Höchst-
betrag zugeordnet. Er beträgt 1.500
Euro für jeden Steuerpflichtigen und
erhöht sich auf 2.400 Euro, wenn die
Krankenversicherung in vollem Um-
fang selbst bezahlt wird; diese Beträ-
ge werden für jeden Ehegatten ge-
sondert festgestellt. Für Beiträge zur
„Riester-Rente“ und zu Betriebsrenten
gibt es eigene Steuervergünstigungen.

Fortsetzung siehe rechts
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Beiträge zum Versorgungswerk

Da der Sonderausgabenabzug nach
unterschiedlichen Kriterien berücksich-
tigt wird, werden Beiträge zum Ver-
sorgungswerk in einem höheren Maße
als in der Vergangenheit anerkannt. 

Freiberuflich tätige Mitglieder des
Versorgungswerks können in diesem
Jahr 66 % der geleisteten Versor-
gungsabgaben als Vorsorgeaufwen-
dungen / Sonderausgaben steuerlich
geltend machen. Das gleiche gilt auch
für angestellte Mitglieder, allerdings
wird hier der 66 %-ige Aufwand um
den gezahlten Arbeitgeber-Anteil ge-
kürzt, wie die Beispiele links zeigen.

Wenn Sie in diesem Jahr zusätzli-
che, freiwillige Versorgungsabgaben
leisten, können Sie diese Mehrzahlun-
gen im Rahmen der geltenden Höchst-
beträge ebenfalls steuerlich absetzen.
Zahlen Sie z. B. 2.000 Euro an zusätzli-
chen Versorgungsabgaben, sind hier-
von 66 % = 1.320 Euro absetzbar. Der
steuerlich absetzbare Höchstbetrag
beträgt in diesem Jahr für Ledige
13.200 Euro und für Verheiratete
26.400 Euro (66 % von 20.000 Euro
bzw. 40.000 Euro Aufwendungen). 

Sollten Sie noch Fragen zu steuer-
lichen Aspekten haben, wenden Sie
sich bitte an Ihren Steuerberater oder
Ihr zuständiges Finanzamt.

Mobiler Messestand hat sich bewährt
Auf dem Deutschen Straßen- und Verkehrskongress 2008 Anfang Oktober in

Düsseldorf war die Ingenieurkammer Bau-NRW erstmals mit ihrem neuen mobi-
len Messestand vertreten. Er machte es den Kammer-Mitarbeitern leicht, Ge-
spräche mit den Fachteilnehmern zu führen und Kontakte zu vertiefen. 

NEUE UMWELTBROSCHÜRE

Flächen schützen
statt verbrauchen

Täglich werden in unserem Land
viele freie Flächen für den Bau von
Siedlungen und Verkehrswegen in An-
spruch genommen. Die neue Bro-
schüre „Flächen schützen statt ver-
brauchen“ gibt einen Überblick über
die Ursachen und Folgen des Flächen-
verbrauchs und zeigt neue Ideen zum
Flächenschutz auf. Pro Tag werden bis
zu 15 Hektar Land verbraucht, eine
Fläche so groß wie 20 Fußballfelder.
Damit verschwindet täglich ein gutes
Stück unbebaute Natur.

„Wir benötigen einen neuen
Schutz der unbebauten Landschaft,
den wir nur im Dialog mit den Betei-
ligten erreichen können. Die Allianz
für die Fläche ist Teil des Dialogs, den
ich im Mai 2006 begründet habe. Hier
arbeiten wir mit den Kommunen und
Fachleuten aus Wirtschaft und Politik
eng zusammen“, so Minister Eckard
Uhlenberg. 

Die neue Broschüre informiert über
nachhaltige Flächenpolitik in Nord-

rhein-Westfalen.
Sie liefert Ideen
für den Erhalt von
Freiräumen, ohne
dass Kommunen
ihre Leistungskraft
und Wettbewerbs-
fähigkeit verlieren,
und beschreibt,
was unter Begrif-
fen wie kommu-
nales Flächenman-
agement und Flä-
chen-Recycling zu
verstehen ist. 

Die Broschüre „Fläche schützen
statt verbrauchen“ kann unter www.
umwelt.nrw.de heruntergeladen wer-
den. Zudem kann sie kostenlos beim
Infoservice des Umweltministeriums
unter der Telefonnummer 0211-4566-
666, per Fax unter 0211-4566-388
oder per E-Mail unter infoservice@
munlv.nrw.de angefordert werden.

Mit der Förderdatenbank des Bun-
des im Internet gibt die Bundesregie-
rung einen vollständigen und aktuel-
len Überblick über die Förderpro-
gramme des Bundes, der Länder und
der Europäischen Union. Das Förder-
geschehen wird unabhängig von der
Förderebene oder dem Fördergeber

Förderdatenbank gibt Überblick
nach einheitlichen Kriterien und in ei-
ner konsistenten Darstellung zusam-
mengefasst. Die Adresse der Daten-
bank: www.foerderdatenbank.de . Un-
ter der Schnellsuche kann unter ande-
rem nach Fördergebiet, -berechtigte,
-bereich, -art sowie nach speziellen
Begriffen gesucht werden.
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AKTUELLES RECHTSURTEIL

Der „nachgeordnete Planer“, von
der Rechtsprechung auch lange Zeit
als Sonderfachmann bezeichnete In-
genieur, der nicht mit den Leistungen
der Objektplanung nach § 15 HOAI
für Gebäude oder § 55 HOAI für Inge-
nieurbauwerke und Verkehrsanlagen
beauftragt wird, leidet gelegentlich
darunter, als eine Art Zuarbeiter für
den Objektplaner aufzutreten. Gele-
gentlich weiß er – dann aber selbst
verschuldet – auch noch nicht einmal,
durch wen er exakt beauftragt ist und
nach welchen Kriterien er abrechnen
soll.

Klarheit bringt eine Entscheidung
des OLG Stuttgart vom 19.04.2007 –
13 U 180/06 –, NZBau 5/2008, 332 ff.,
die in einigen Punkten die rechtlich
starke Stellung des Tragwerksplaners
herausgearbeitet hat.

Auch für den Tragwerksplaner gilt
grundsätzlich, dass Minderhonorar-
vereinbarungen, also Vereinbarungen
eines Honorars, die unterhalb des
Mindestsatzes der HOAI liegen, un-
wirksam sind. Unwirksam sind sie zu-
erst einmal deshalb, weil eine Min-
destsatzunterschreitung in sog. Aus-
nahmefällen zwar denkmöglich ist,
dann aber Voraussetzung ist, dass die-
se Mindestsatzunterschreitung schrift-
lich bei Auftragserteilung vereinbart
werden muss. Wenn dieses Kriterium
bereits nicht vorliegt, braucht man
sich mit der ansonsten mindestsatzun-
terschreitenden Vereinbarung über-
haupt nicht mehr auseinanderzusetzen.

Dem Tragwerksplaner, der die Lei-
stungen nach § 64 Abs. 3 LPh 1 - 4
HOAI ausgeführt hat und diese Lei-
stungen auch abrechnet, steht zumin-
dest das Honorar für die LPh 1 und 2
HOAI zu, wenn er insoweit als der
Tragwerksplaner angesehen werden
muss.

Woraus sich die Beauftragung der
LPh 1 - 2 HOAI ergibt, ist oft streitig.
Das OLG Stuttgart erklärt, dass die
Beauftragung dieser Leistungsphasen
sich daraus ergeben kann, dass ein
Objektplaner dem Tragwerksplaner
seine Objektplanungen zuleitet und
er ihn so beauftragt, alle Arbeiten aus-
zuführen, die sich aus den Planungs-
unterlagen als erforderlich ergeben.
Erforderlich sind dann immer diejeni-
gen Tragwerksplanungsleistungen, die
bei einem Bauwerk der geplanten Art
zur ordnungsgemäßen Planung des
Architekten auch vorliegen müssen.
Mit anderen Worten: Der Objektpla-
ner, der zur Realisierung regelmäßig
die Beratung in statisch-konstruktiver
Hinsicht unter Berücksichtigung der
Belange der Standsicherheit, der Ge-
brauchsfähigkeit und der Wirtschaft-
lichkeit benötigt, um eine ordnungs-
gemäße Objektplanung herstellen zu
können, erklärt durch die Übersen-
dung von Objektplanungsunterlagen,
dass hierin regelmäßig die Aufforde-
rung liegt, diese Objektplanungsun-
terlagen auch statisch konstruktiv zu
bearbeiten.

Zumindest sagt das OLG Stutt-
gart, der Tragwerksplaner darf dann
davon ausgehen, dass er in den LPh 1
und 2 HOAI beauftragt worden ist,
denn „ohne Grund“ werden ihm zu be-
arbeitende Planungsunterlagen nicht
zugeleitet.

Genauso landete der Objektplaner
beim Gericht nicht mit dem Argu-
ment, der Tragwerksplaner könne ja
gar nicht richtig abgerechnet haben,
schließlich kenne er die Kostenschät-
zung nicht, auf deren Basis er abrech-
nen müsste, darüber hinaus habe er
bei der Kostenschätzung auch nicht
mitgewirkt. Da der Objektplaner die je-
weiligen Honorargrundlagen (Kosten-

Minderpauschale nach HOAI unwirksam  
schätzung, Kostenberechnung, Kosten-
feststellung für den Tragwerksplaner)
liefern muss, hat dieser eine selbst-
ständige Kostenermittlungsverpflich-
tung nicht. LPh 2 in § 64 Abs. 3 HOAI
erklärt ausdrücklich, dass der Trag-
werks-planer bei der Kostenschät-
zung, genauso bei der Kostenberech-
nung, nur mitzuwirken braucht. Wird
der Tragwerksplaner zur Mitwirkung
aber nicht aufgefordert, ist er von sich
aus auch nicht gehalten, an der Ko-
stenschätzung mitzuarbeiten. Mithin
kann ihm ein entsprechender Honora-
ranteil für die fehlende Mitwirkung
bei der Kostenschätzung auch nicht
entzogen werden.

In einem Nebensatz erklärt das
Gericht auch noch, dass die Mindest-
satzregelung in § 4 HOAI durch EU-
Recht nicht gekippt würde. Genau
das Gleiche hatte vor einiger Zeit
schon das OLG Köln erklärt.

Letztendlich bestätigt die Ent-
scheidung des OLG Stuttgart nur das,
was der gesunde tragwerksplaneri-
sche Menschenverstand schon immer
für sich in Anspruch genommen hat.
Werden einem freiberuflichen Trag-
werksplaner Objektplanungsunterla-
gen ins Haus geschickt, darf er davon
ausgehen, dass er diese bearbeiten
soll. Ist der Arbeitsumfang allerdings
unklar, so darf er zumindest davon
ausgehen, dass er mit den LPh 1 und
2 HOAI beauftragt worden ist, wenn
der Objektplaner darum bittet, die er-
forderlichen Leistungsergänzungen
für seine Objektplanung zu erbringen.
Erforderlich ist die Überprüfung der
Objektplanung auf konstruktive
Machbarkeit, also die Leistungen
nach § 64 Abs. 3, LPh 1 + 2 HOAI.

RA Prof. Dr. Rudolf Sangenstedt
anwaelte@bellgardt-sangenstedt.de
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KFW-STUDIE „PERSPEKTIVEN DER WOHNWIRTSCHAFT“

Altersgerechter Umbau im Bestand
wird zur zentralen Aufgabe werden

Trotz des Rückgangs der Bevölke-
rung wird die Nachfrage nach Woh-
nungen in Deutschland bis 2020 noch
steigen. Grund hierfür ist das weitere
Anwachsen der Haushaltszahlen
durch einen ungebrochenen Trend zur
Singularisierung. Erst auf lange Sicht
gesehen wird die demografische Ent-
wicklung - und hier insbesondere die
starke Abnahme der für den Woh-
nungsbau besonders wichtigen Bevöl-
kerungsgruppe der 30- bis 49-jähri-
gen Personen um mindestens
ein Drittel bis 2050 - zu einem
Rückgang von Wohnungsbe-
darf und Wohnungsneubau
führen. Zu diesem Ergebnis
kommt die KfW-Studie „Per-
spektiven der Wohnwirt-
schaft“. Die bis 2020 progno-
stizierte zusätzliche Woh-
nungsnachfrage wird sich
demnach vor allem auf
Wachstumsregionen be-
schränken. Während die Zahl
der Haushalte in den neuen
Ländern schon ab 2015 sinken wird,
setzt diese Entwicklung in den alten
Bundesländern erst nach 2020 ein.

Während der Wohnungsneubau
mittel- und langfristig weiter an Be-
deutung verliert, wird der Anteil an
Investitionen in den Wohnungsbe-
stand immer größer, schreiben die
KfW-Volkswirte. Schwerpunkte der
Modernisierung dürften dabei die Be-
reiche Energiesparen und altersge-
rechtes Wohnen sein. Die Alterung
der Bevölkerung in Deutschland wird
eine Nachfrage steigernde Wirkung
auf den Wohnungsmarkt haben: Bis
zum Jahr 2020 könnten zusätzlich
800.000 Wohnungen für alte Men-
schen gebraucht werden. Der alten-
gerechte Umbau des Wohnungsbe-
standes wird daher als eine der zen-
tralen Aufgaben für Wohnungswirt-

schaft und Wohnungspolitik in den
nächsten Jahrzehnten angesehen. Ei-
ne Schätzung der Verbände der Bau-
und Wohnungswirtschaft geht davon
aus, dass durch die Schaffung von ei-
ner Million barrierefreien bzw. barrie-
rearmen Wohnungen die Pflegekas-
sen und Sozialhaushalte um 15 bis 20
Milliarden Euro entlastet werden kön-
nen. Der altengerechte Umbau des
Wohnungsbestandes kann daher, in
Verbindung mit geeigneten ambulan-

ten Pflegeangeboten, maßgeblich da-
zu beitragen, eine Kostenexplosion
bei den Hilfs- und Pflegeleistungen zu
verhindern.

Neben der energetischen Sanie-
rung des Wohnungsbestandes stellt
die Förderung der Wohneigentums-
bildung eine weitere zentrale Heraus-
forderung für die Wohnungspolitik
dar. Selbst genutztes Wohneigentum
leistet den größten Beitrag zur priva-
ten Altersvorsorge in Deutschland
und darf daher nach Ansicht der KfW-
Volkswirte gegenüber anderen Ver-
mögensanlagen nicht vernachlässigt
werden. Vor allem jungen Familien
mit Kindern ermöglicht die Wohnei-
gentumsförderung den Erwerb eines
eigenen Heims. Sie ist daher Alters-
vorsorge in zweifacher Hinsicht. Wer-
den die Rahmenbedingungen zur Bil-

dung selbst genutzten Wohneigen-
tums nicht verbessert, so wird
Deutschland mit einer Wohneigen-
tumsquote von nur 43 Prozent weiter-
hin das Schlusslicht in Europa bleiben.
Lediglich die Schweiz weist eine  ge-
ringere Quote auf.

Vor allem in den neuen Bundeslän-
dern, aber auch in den strukturschwa-
chen Regionen Westdeutschlands,
besteht ein erheblicher und in Zukunft
noch größer werdender Handlungs-

druck in der Stadtentwick-
lung. Die gravierenden finan-
ziellen Engpässe in  vielen
Kommunalhaushalten und
das damit einhergehende In-
vestitionsdefizit machen es
notwendig, die verfügbaren
Mittel noch effizienter einzu-
setzen und verstärkt private
Investoren für die Finanzie-
rung von Stadtentwicklungs-
vorhaben zu gewinnen. Wenn
Investitionen in Stadtumbau-
gebieten keine angemessene

Rendite versprechen, müssen geeig-
nete Finanzierungs- und Förderange-
bote unterbreitet und lohnende Per-
spektiven aufgezeigt werden. Der von
der KfW initiierte Expertenkreis Stadt-
entwicklung schlägt vor, angesichts
des Investitionsdefizits in Problemre-
gionen einen bundesweiten „Stadt-
entwicklungsfonds Wohnen“ aufzule-
gen, der Investitionskredite mit einer
besonderen Zinspräferenz vergibt.
Die Förderung des Wohneigentums
sollte in Zukunft zur Schlüsselstrategie
bei der Stadtentwicklung werden, um
die Wohnungsnachfrage in vorhande-
ne Siedlungsgebiete zu lenken und
Leerstände zu reduzieren.

Die KfW-Studie „Perspektiven der
Wohnwirtschaft“ steht im Internet un-
ter  www.kfw.de im Bereich Research
zum Download zur Verfügung.

Die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen wird steigen.
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GEBURTSTAGE

Dipl.-Ing. Franz-Josef Bäumerich
Dipl.-Ing. Herbert Birka, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Hans-Dieter Brandmann,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Bernd Bürgel
Dipl.-Ing. Klaus Dieter Dingarten,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Karl-Ludwig Einhäuser
Dipl.-Ing. Lambert Gersterkamp, ÖbVI
Dipl.-Ing. Henry Hobelmann,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Dipl.-Phys. Gottfried Hoppe,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Heinz-Werner Jedamzik
Dipl.-Ing. Hans-Werner Kaese
Dipl.-Ing. Ulrich Lank, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Ulrich Linke, ÖbVI
Dipl.-Ing. Reiner Lockemann, ÖbVI
Dipl.-Ing. Johannes Münster,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Michael Pistel
Dipl.-Ing. Martin Solbach
Dipl.-Ing. Wilfried Stockmeier,
Beratender Ingenieur

60 Jahre

65 Jahre

70 Jahre

75 Jahre

80 Jahre

Dipl.-Ing. Heiner Klönne, Beratender Ingenieur
Dr.-Ing. Hermann Meyer, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Gerhard Rath, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Heribert Storck, Beratender Ingenieur
Ing. Berend Ufken

Ing. (grad.) Peter Bräutigam, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Günter Köhler
Dipl.-Ing. Hans-Joachim Natusch
Dipl.-Ing. Ulrich Peddinghaus, Beratender Ingenieur
Ing. Hans Storck
Dipl.-Ing. Ulrich Weise, Beratender Ingenieur

Dipl.-Ing. Rolf Ehrenstein, ÖbVI
Dipl.-Ing. Karl Günter Menzel
Dipl.-Ing. Hans Raschat, Beratender Ingenieur
Ing. Herbert Tschaepe, Beratender Ingenieur

Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Hinz,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Hans Sartingen, ÖbVI

81 Jahre Dipl.-Ing. Werner Nengelken, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Joseph Stocks, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Johann Uerlich, Beratender Ingenieur

NOVEMBER

82 Jahre Dipl.-Ing. Werner Kupietz, Beratender Ingneieur

83 Jahre Dr.-Ing. Heinrich Bild, Beratender Ingenieur

88 Jahre Dipl.-Ing. Bertram Canzler, Beratender Ingenieur
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